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1   Vorbemerkung 

Die Stadt Langenburg plant die Ausweisung des Baugebietes „Schafäcker, 1. Änderung“ in 
Langenburg einer Größe von 1,2 ha im Südosten der Stadt Langenburg. Aktuell wird die 
Fläche ackerbaulich sowie als Streuobstwiese genutzt. Nach dem Naturschutzrecht sind für 
den Bebauungsplan die artenschutzrechtlichen Belange abzuklären. 

Das Büro GEKOPLAN wurde im Frühjahr 2020 mit den speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfungen (saP) beauftragt. 

Als Untersuchungsumfang wurden die Erfassung der Fortpflanzungsstätten des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings sowie der Brutvögel festgelegt. 

Im Rahmen der saP werden die Artengruppen erfasst, die Ergebnisse artenschutzrechtlich 
beurteilt sowie Erhaltungsmaßnahmen konzipiert.  

Die Erhebungen erfolgten vor Ort Anfang Mai 2020.  

 

 

2 Rechtliche Grundlagen  

Schutzstatus  

Vögel 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten nach der Vogelschutz-
Richtlinie besonders geschützt. Einige Vogelarten sind in der Anlage 1, Spalte 3 der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) bzw. im Anhang A der VO (EG) Nr. 338 
aufgeführt und somit nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt.  

 

Fledermäuse 

Alle Fledermausarten Deutschlands sind gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie gesetzlich 
geschützt. Sie gelten als „streng geschützte“ Arten und unterliegen somit den strengsten 
Schutzbestimmungen des deutschen Naturschutzrechts.  

 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist gemäß Anhang II und IV der FFH-Richtlinie 
gesetzlich geschützt. Der Falter ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz eine „streng 
geschützte“ Art, deutschlandweit wird er in der Vorwarnliste der Roten Liste geführt, in 
Baden-Württemberg in der Kategorie 3 "gefährdet". 
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Folgende gesetzliche Regelungen sind zu berücksichtigen: 

§ 44 BNatSchG Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten 

Abs. 1  

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

 

Abs. 5  

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten 
oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 
für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 
werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 
besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 
oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
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§ 15 BNatSchG (Verursacherpflichten, Unzulässigkeiten von Eingriffen) 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 
gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 
begründen.  

(2) Der Verursacher ist zu verpflichten, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)...... 

 

§ 18 BNatSchG (Verhältnis zum Baurecht) 

(1)  Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich 
und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 

 

 

3 Untersuchungsumfang und Untersuchungsmethodik 

Als relevante Tierartengruppen, die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
zu untersuchen sind, wurden die Artengruppen der Brutvögel sowie die Artengruppe der 
Fledermäuse und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling festgelegt.   

 

3.1 Brutvögel (Avifauna) 

Die Erfassung des Brutvogelbestandes erfolgte auf Grund des geringen Umfanges 
möglicher Brutmöglichkeiten im Streuobstbereich als Einzeluntersuchung der Gehölze auf 
Höhlenbrutplätze und größere Freinester am 04.05.2020.  

 

3.2 Fledermäuse 

Am 04.05.2020 wurden die Gehölze im Planbereich auch auf geeignete Baumhöhlen für 
Fledermausquartiere hin untersucht. Die Sichtung schwer einsehbarer Bereiche erfolgte mit 
Hilfe eines Endoskops. Die Ergebnisse wurden punktgenau in einer Karte festgehalten.  

 

3.3  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Die Grünlandbereiche des Planbereiches wurden bei einer Übersichtsbegehung am 04. Mai 
2020 auf Vorkommen des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) untersucht. Der 
Große Wiesenknopf dient dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 
nausithous) als Eiablagepflanze.  
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4 Gebietsbeschreibung 

Die Ausweisung des Bebauungsplanes "Schafäcker, 1. Änderung" in der Größe von ca. 1,2 
ha ist im Südwesten der Stadt Langenburg in einem Offenlandbereich umgeben von lückigen 
Bebauungen der Stadt vorgesehen. 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Bereich der Stadt Langenburg (Kartengrundlage TK) 

 
Das Plangebiet wird aktuell als Ackerfläche und Streuobstwiese genutzt. Um die Fläche 
verlaufen Fahrwege und Straßen an die sich Wohn- und Freizeitbebauungen anschließen, 
nach Westen hin setzt sich die Ackerfläche weiter fort. Ein Teil der nördlichen Gehölze wird 
im Zuge der Planung erhalten.  

 

                                  

Abb. 2: Lage des Plangebietes (Kartengrundlage Luftbild) 
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Abb. 3: Blick über das Plangebiet von Nordwesten aus 

 

 

 

Abb. 4: Blick über das Plangebiet von Nordosten aus 
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5 Untersuchungsergebnisse 

5.1  Brutvögel 

Bei den Gehölzen im Untersuchungsbereich handelt sich um einen Streuobstbestand im 
Nordosten der Fläche mit sowohl jüngeren, älteren als auch abgegangenen Bäumen. 

Großnester befinden sich nicht in den Gehölzen.  

In zwei südwestlich gelegenen Obstgehölzen befinden sich für Vogelbruten geeignete, 
jedoch nicht genutzte Baumhöhlen, im Südwesten ein abgegangener, hohler Obstbaum, der 
jedoch von Ameisen besiedelt ist und von daher von Brutvögeln gemieden wird (vgl. Abb. 5). 

Die Kronenbereiche der Bäume sind gut für Vogelbruten geeignet. Eventuell bestehende 
Kleinnester im Kronenräume können bei Fällungen außerhalb der Brutzeit in benachbarten 
Bäumen neu errichtet werden und wurden deshalb im Rahmen der Untersuchung nicht 
aufgenommen.  

 

 

Abb. 5: Gehölzuntersuchungen innerhalb des Plangebietes 

 

5.2  Fledermäuse 

Im Bereich des Plangebietes wurden die Gehölze auf für Fledermäuse geeignete Quartiere 
untersucht. Bei der Untersuchung konnten keine für Fledermäuse geeignete, nach oben 
gerichtete Höhlungen in den Gehölzen festgestellt werden.  

 

5.3  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Der Große Wiesenknopf, die Eiablagepflanze des Bläulings, ist im Plangebiet nicht vertreten.  
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6 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

6.1 Brutvögel 

Höhlenbrüter und Vögel mit Großnestern sind von der Planung nicht betroffen.  

Kleinnester werden zur Brutzeit vor allem im Bereich der großen Kronenräume vorzufinden 
sein. Für die Anlage von Kleinnestern kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 
Funktion der entfallender Fortpflanzungsstätten für die Arten im räumlichen Umfeld weiterhin 
erfüllt werden kann, da ein Teil der Gehölze erhalten wird und im nahen Umfeld viele weitere 
Gehölzstrukturen als Nistmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Räumlich angrenzende 
Brutstätten werden von einer Überplanung der Fläche nicht erheblich nachteilig beeinflusst. 

 

6.2  Fledermäuse 

Da in den Gehölzen keine Vorkommen von Fledermäusen nachgewiesen werden konnten, 
ist die Artengruppe der Fledermäuse nicht von einer Überplanung des Gebietes betroffen.  

 

6.3 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Da keine Futterpflanzen und damit auch keine Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings nachgewiesen werden konnten, ist auch diese Art nicht von der 
Bebauungsplanung betroffen.  

 

6.4 Betroffenheit weiterer geschützter Arten  

Bei der Begehung wurden keine Hinweise auf Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 
auf Vorkommen sonstiger besonderer Arten festgestellt. 

 

6.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Fällungen dürfen zum Schutz der Brutvögel nicht während der Brutzeit und Aufzuchtszeit der 
Jungvögel zwischen Anfang März bis Ende September vorgenommen werden.  
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7 Zusammenfassung 
 

Die Stadt Langenburg plant die Ausweisung des Baugebietes „Schafäcker, 1. Änderung“ in 
einer Größe von ca. 1,2 ha. Aktuell wird die Fläche ackerbaulich und als Streuobstwiese 
genutzt. Nach dem Naturschutzrecht sind für den Bebauungsplan die artenschutzrechtlichen 
Belange abzuklären. 

Im Rahmen der saP wurden Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen und des Dunklen 
Wiesenknopf-Ameisenbläulings untersucht. 

Die Erhebungen erfolgten vor Ort Anfang Mai 2020.  

Genutzte Bruthöhlen und Großnester konnten bei der Untersuchung nicht nachgewiesen 
werden. Kleinnester im Bereich der Kronenräume wurden nicht untersucht, da die Funktion 
der möglicherweise entfallenden Fortpflanzungsstätten im räumlichen Umfeld weiterhin 
erfüllt werden kann.  

Fledermausvorkommen und Vorkommen von des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
konnten innerhalb der Planfläche nicht nachgewiesen werden. 

 

Fazit: 

Bei Durchführung der aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
(Fällungen und Baufeldfreimachung nur außerhalb der Vogelbrut- und -aufzuchtszeit) 
ist bei einer Bebauung der Fläche mit keinem Verstoß gegen die Verbote des § 44 
BNatSchG zu rechnen.  
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